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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 

Wabl, Blau-Meissner und Kollgen Nr .924/J betreffend ein Förderungsprogramm 

für ökologisch wirtschaftende Bauern, beehre ich mich wie folgt zu beantworten. 

Zu Frage 1: 

Bei der Vergabe von Förderungsmitteln wird nicht nach der Wirtschaftsweise 

unterschieden. Somit standen in der Vergangenheit und stehen auch in Zukunft 

im Rahmen der Möglichkeiten, Förderungsmittel zu Verfügung. 

Zu Frage 2: 

Wenn unter "Bodenschutza~abe" der Förderungsbeitrag auf Düngemittel 

gemäß § 53a 2.MOG-Novelle, 1986, BGB1.Nr .208/86, gemeint ist,der: zum 

Zweck des Bodenschutzes eingehoben wird, so werden diese Mittel verwendet 

für: 

- Bereich der Getreidewirtschaft (Exportfinanzierung, Inlandsverbilligungen) 

- Förderung von zu Getreide alternativen Kulturen 

- Förderung des Wein-, Obst- und Gartenbaues. 

Eine Differenzierung nach der Betriebsweise erfolgt nicht. 
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Zu Frage 3: 

Im groBen und ganzen ist die Nachfrage nach Produkten aus "biologischer 

Produktion" in ÖSterreich größer 'als das Angebot derartiger Erzeugnisse 

aus dem Inland. 

Soweit Wünsche um HiUesteUung bei der Vermarktung der Produkte öko­

logisch wirtschaftender landwirte an mich herangetragen werden und im 

Bereich meines Ressorts Möglichkeiten gegeben sind p werde ich eine derartige 

Hilfestellung gerne leisten. Es existiert derzeit jedoch keine Rechtsgrund­

lage, bestimmten Verarbeitungsbetrieben spezifische Abnahmeverpflichtungen 

für Erzeugungen aus ökologischer Produktion aufzuerlegen. 

Zu Frage 5: 

Die Frage der Eigenverarbeitung der Milchprodukte biologisch wirtschaften­

der Bauern oder die Verarbeitung dieser Produkte durch Molkereibetriebe 

wird im Rahmen der MOG-NoveJle verhandelt werden. 

Zu Frage 6: 

Ober das mengenmäßige Milchaufkommen sowie das Absatzpotential aus 

der biologischen Produktion sind mir keine Zahlen bekannt. 
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Zu Frage 7: 

Milchprodukte aus biologischer Wirtschaftsweise können unter Einhaltung 

der ges.etzlichen Bestimmungen nach Österreich importiert werden. Sofern' 

hier eine Einfuhrbewilligung nach dem Außenhandelsgesetz erforderlich ist, 

entscheidet darüber mein Ressort. 

Der Milchwirtschaftsfonds setzt - unabhängig, ob eine Einfuhrbewilligung 

notwendig oder nicht - die Höhe des Importausgleiches durch Bescheide fest. 

Dem Fonds sind keine spezifischen Anträge bekannt. 
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